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Die Abgeordnete zum Nationalrat Petra Bayr und Genossinnen und Genossen haben am 

2. April 2014 unter der Zahl 1258/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Umsetzung relevanter Richtlinien zur Abschaffung von FGM“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 
Die Richtlinie 2011/95/EU über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen 

oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen 

einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und 

für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes wurde mit dem FNG-Anpassungsgesetz  

(BGBl. I Nr. 68/2013) vollständig umgesetzt. 

 

Zu Frage 2: 
Die Richtlinie 2013/32/EU zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und 

Aberkennung des internationalen Schutzes wird fristgerecht bis spätestens 20. Juli 2015 

umgesetzt werden. Die Bestimmungen der Richtlinie werden Gegenstand von 

Schulungsveranstaltungen des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl sein.  

Viele, der in der Richtlinie enthaltenen geschlechterspezifischen Bestimmungen und 

Vorgaben sind bereits gängige Praxis im österreichischen Asylverfahren. So werden 

beispielsweise Asylwerberinnen, die Eingriffe in die sexuelle Selbstbestimmung vorbringen, 

von einem Organwalter desselben Geschlechts einvernommen, und bei der Fragetechnik 
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und im zeitlichen Ablauf der Einvernahme wird auf die besondere Situation der betroffenen 

Personen Rücksicht genommen.  

 

Zu Frage 3: 
Es gibt spezielle Schulungen des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl zur 

Einvernahmesituation im Asylverfahren, bei der auch auf die Sensibilität im Umgang mit 

speziellen Bedürfnissen von Betroffenen eingegangen wird. In den Betreuungsstellen des 

Bundes gibt es darüber hinaus speziell geschulte Sozialbetreuer, die betroffene Personen 

bei Bedarf an weiterführende spezialisierte Stellen weiterverweisen können. Die Betreuer 

weisen grundsätzlich eine Ausbildung im Pädagogik-, Sozial- bzw. Pflegebereich oder eine 

mindestens dreijährige Berufspraxis im vorliegenden Tätigkeitsbereich auf. 

 

Zu Frage 4: 
Die Richtlinie 2013/33/EU zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die 

internationalen Schutz beantragen, wird fristgerecht bis spätestens 20. Juli 2015 umgesetzt 

werden. Die Bestimmungen der Richtlinie werden Gegenstand von Schulungsveran-

staltungen der zuständigen Stellen des Bundesministeriums für Inneres sein. 

 

Zu Frage 5: 
Entsprechende Statistiken werden nicht geführt.  
 
 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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